
 Anleitung zur Verwendung der Berechtigungsscheine des Seniorentaxis 
 

Sehr geehrte Bürgerin, sehr geehrter Bürger, 
 
wir freuen uns, dass Sie das Angebot über die Seniorentaxifahrscheine der Stadt Bad Aibling nutzen möchten 
 
 

Bitte beachten Sie dazu ein paar kleine Regeln    
 
 
1. Melden Sie Ihren Fahrtwunsch rechtzeitig an (spätestens 1 Tag vorher), die Nummer finden Sie oben. 
     Es wird eine Ein- und Aussteige Hilfe angeboten, deren Notwendigkeit Sie bitte ebenfalls bei der Reservierung mitteilen. 
     Ein/e zu befördernder Rollstuhlfahrer/in    MUSS UMSETZBAR SEIN. 
      
2. Führen Sie bitte immer Ihren Personalausweis mit, um ihn beim Taxifahrer vorzuzeigen. 
 
 
3. Schwerbehinderte führen  zusätzlich ihren Behindertenausweis mit. 
 
 
4. Die oben genannten Dokumente müssen gültig sein 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                             bitte wenden 

Telefon Taxizentrale  1660 



5. Je Fahrt ist jeweils einer der Abschnitte 1 – 8 mitzuführen, beim Taxifahrer vorzulegen und bei Erreichen des Ziels  
     zu unterschreiben.  WICHTIG: Sinnvollerweise einfach bei 1.  beginnend, dann weiter von unten nach oben abschneiden. 
     Start – und Zieladresse sind vom Fahrgast     vor     Fahrtantritt in den entsprechenden Feldern einzutragen. 
 
 
6. Der Betrag von € 4,00 je Fahrt und Fahrgast ist nach Möglichkeit passend bereitzuhalten, um Wartezeiten zu verhindern. 
    Dies kommt in Spitzenzeiten allen Fahrgästen zugute. 
 
7. Aus logistischen und wirtschaftlichen Gründen kann es vorkommen, dass sich mehrere Fahrgäste ein Taxi teilen müssen, 
    das ist keine Begründung für eine Beschwerde. 
 
 
8. Der Berechtigungsschein ist nur für den laufenden  Monat gültig. Die Fahrscheine für das laufende Quartal, werden   
Ihnen automatisch zugesendet, sobald Sie einmal die Taxifahrscheine beim Sozialamt der Stadt beantragt haben. Sollten 
Sie keine Fahrscheine mehr benötigen, so benachrichtigen Sie uns bitte, rechtzeitig darüber. Unsere Telefonnummern 
finden Sie unten. 
 
 
9. Den Dienst nutzen können: 
 
Gemeindebürger ab 70 Jahre      
Schwerbehinderte gegen Vorlage des Ausweises mit einem Grad der Behinderung von mindestens 50 v.H. und den 
Merkzeichen: 
 

-  aG (außergewöhnlich gehbehindert) 
-  H   (hilflos)                 Bei Fragen bitte die 08061-4901-445 oder 446 anrufen. 
-  Bl  (blind)                  Mit freundlichen Grüßen:  Winterschladen / Schramm 


